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Friederike Becker-Lerchner

Mein Name ist Friederike Becker-Lerchner.
Ich arbeite als Rechtsanwaltin und bewege
mich hauptsachlich im Arbeitsrecht. Bereits
seit dem Jahr 2005 bin ich auBerdem die
Chefredakteurin von , Urteilsdienst fiir den
Betriebsrat”. In meiner Sprechstunde beant-
worte ich Ihnen lhre wichtigen Fragen aus
lhrem Betriebsratsalltag.

Editorial

Liebe Betriebsratin, lieber Betriebsrat,

die Zeit rennt. Inzwischen befinden Sie sich wahrscheinlich
mitten in den Betriebsratswahlen. Zumindest stehen diese
kurz bevor. Die derzeitige Amtszeit der meisten amtierenden
Betriebsrate endet also bald.

Als Betriebsrat konnen und sollten Sie sich deshalb mit der
Zeit danach beschéftigen. Eine erste wichtige MaBnahme
ist, eine gute Amtsiibergabe vorzubereiten. Auch wenn Sie
das Amt gern fiir eine weitere Amtszeit ausiiben méchten
und sich deshalb zur Wahl haben aufstellen lassen, sollten
Sie das Ende der momentanen Amtszeit nutzen, um die
Unterlagen zu sichten, zu sortieren. Denn Ordnung ist das
halbe Leben. Sie gibt lhnen die Mdglichkeit, sich selbst noch
einmal einen Uberblick zu verschaffen. Wie Sie mit dem
richtigen Wissen fiir eine gute Ubergabe sorgen, lesen Sie
deshalb auf den Seiten 6-7. Auch die Gerichte haben sich
in den vergangenen Monaten mit der Betriebsratswahl und
der Zeit danach beschaftigt. So lesen Sie in dieser Ausga-
be auBerdem, dass eine gekiindigte Betriebsratin weiterhin
Zugang zum Betrieb hat. Zur Betriebsratswahl finden Sie in
dieser Ausgabe also einige wichtige Informationen.

Ich wiinsche Ihnen eine erfolgreiche Wah!!

Herzliche GriBe

Tuedailee Kdees -lecues

Rechtsanwaltin und Chefredakteurin
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Anfechtung einer Betriebsratswahl | Lesezeit 2 Minuten

AKTUELLE RECHTSPRECHUNG FUR DEN BETRIEBSRAT

Bei Neuwahl erledigt sich hier die Anfechtung

Eine Betriebsratswahl ganz ohne Fehler durchfiihren? Das gelingt wegen der teilweise sehr komple-
xen rechtlichen Anforderungen nicht immer. Zum Gliick hat allerdings nicht jeder Fehler juristische
Konsequenzen. Sollte eine Betriebsratswahl allerdings wegen eines entsprechenden Fehlers an-
gefochten werden, kann dies u. U. Auswirkungen auf die Zusammensetzung des Gremiums haben
oder auch zu einer Wahlwiederholung fiihren. Wird eine Betriebsratswahl angefochten und findet
wahrend des laufenden Wahlanfechtungsprozesses eine Neuwahl statt, entzieht die Neuwahl der
Anfechtung die Rechtsgrundlage. Das hat das Hessische Landesarbeitsgericht (LAG Hessen) in einer
kiirzlich veréffentlichten Entscheidung klargestellt (22.9.2025, Az. 16 TaBV 23/25).

Anfechtung einer Betriebsratswahl

Der Fall: In einem Betrieb fand am 26.6.2024 eine Betriebsrats-
wahl statt. Mehrere wahlberechtigte Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer sowie der Arbeitgeber hielten die Wahl fiir unwirksam.
Die entsprechenden Beteiligten, also einige Beschaftigte und der
Arbeitgeber, fochten die Wahl daraufhin an — zunéchst erfolgreich.
Denn das zuerst mit dem Fall beschaftigte Arbeitsgericht erklarte
die Betriebsratswahl fiir unwirksam.

Betriebsrat legt Beschwerde beim LAG ein

Das missfiel dem Betriebsrat. Er wehrte sich deshalb mit einer Be-
schwerde vor dem LAG. Allerdings gab es letztlich noch wahrend
des laufenden Beschwerdeverfahrens eine Neuwahl. Diese musste
stattfinden, weil die Gesamtzahl der Betriebsratsmitglieder nach
Eintreten samtlicher Ersatzmitglieder unter die vorgeschriebene
Zahl der Betriebsratsmitglieder gesunken war (§ 13 Abs. 2 Nr. 2
BetrVG).

Der Betriebsrat stellte sich deshalb auf den Standpunkt, dass das
Verfahren aufgrund der Neuwahl fiir erledigt zu erklaren sei, was
ein antragstellender Arbeitnehmer infolgedessen auch tat.

Arbeitgeber wehrt sich gegen Erledigung

Damit war jedoch der Arbeitgeber nicht einverstanden. Er stimm-
te der Erledigung nicht zu. Denn seiner Meinung nach bestand
nach wie vor ein Rechtsschutzbediirfnis fiir die Anfechtung der
Betriebsratswahl. Das begriindete er damit, dass die Entscheidung
weiterhin rechtliche Wirkung entfalten kdnne.

Anfechtungsklage unzulassig

Die Entscheidung: Das Gericht entschied, dass fiir einen Antrag,
mit dem eine bestimmte Betriebsratswahl fiir unwirksam erklart
werden soll, kein Rechtsschutzbediirfnis gilt, wenn die angefoch-
tene Wahl keine Wirkung mehr hat. Das sei z. B. der Fall, wenn
zwischenzeitlich ein neuer Betriebsrat gewahlt wurde bzw. eine
Neuwahl veranlasst wurde. So sei es in diesem Fall gewesen.

Mit der Neuwahl habe sich der Antrag auf Unwirksamkeit der
Wahl erledigt.

Maoglicher Sonderkiindigungsschutz von
Betriebsraten unerheblich

Der Arbeitgeber hatte eingewandt, dass wegen des nachwirken-
den Kiindigungsschutzes von Betriebsratsmitgliedern nach § 15
Abs. 1 Satz 2 KSchG weiterhin ein Rechtsschutzinteresse fiir die
Feststellung der Unwirksamkeit der Betriebsratswahl bestehe. Das
sah das Gericht jedoch anders.

Die Richter hielten diesen Gedanken fiir unzutreffend. Das be-
griindeten die Richter damit, dass lediglich entscheidend sei, ob
es kollektivrechtlich auf die Wirksamkeit der vorangegangenen
Wahl noch ankommen kénne. Individualrechtliche Uberlegungen
spielen keine Rolle.

Wann eine Betriebsratswahl angefochten werden
kann

Eine Betriebsratswahl kann angefochten werden, wenn gegen
wesentliche Vorschriften des Wahlrechts verstoBen wurde (§ 19
BetrVG). An das Vorliegen eines entsprechenden VerstoBes werden
von den Arbeitsgerichten strenge MaBstabe gelegt. SchlieBlich soll
die Bildung von Betriebsraten nicht unnétig erschwert werden.

Erforderlich ist also ein Verstol3 gegen die tragenden Prinzipien ei-
ner ordnungsgemaBen Betriebsratswahl. So wird eine Anfechtung
z. B. nicht erfolgreich sein, wenn Fehler bereits wahrend des Wahl-
verfahrens und damit rechtzeitig erkannt und berichtigt werden.

Welche Folgen eine Anfechtung haben kann

Eine erfolgreiche Anfechtung kann unterschiedliche Folgen haben.
Denn sind die Fehler ohne eine erneute Wahl korrigierbar, kann
das Gericht entsprechende Feststellungen und Vorgaben machen.
Beeinflussen Fehler hingegen das Wahlergebnis in einer Art und
Weise, die nicht heilbar ist, ist davon auszugehen, dass das Gericht
die Ungiiltigkeit der Betriebsratswahl feststellt. In einem solchen
Fall verliert der gerade erst gewahlte Betriebsrat seine Rechtskraft.
Eine Neuwahl ist erforderlich.

= FAZIT

Anfechtungsklage unzulassig

Hier wollten die anfechtenden Parteien die Feststellung
der Ungiiltigkeit der Wahl erreichen und eine Neuwahl
erzwingen. Da eine Neuwahl aber zum Zeitpunkt der
Entscheidung bereits eingeleitet war, entschied das Ge-
richt, dass fiir eine Anfechtung kein Rechtsschutzinter-
esse mehr bestehe. Denn — so begriindeten die Richter
ihre Entscheidung — eine Anfechtung wirke nur fiir die
Zukunft. Sie wurde hier durch die eingeleitete Neuwahl
obsolet. Das heiBt fiir Sie: Eine Wahlanfechtung hat kei-
ne Chance auf Erfolg, sobald ein neuer Betriebsrat ge-
wahlt ist. Versuchen Sie — sofern Sie als Wahlvorstand
tatig sind — eine Anfechtung zu verhindern, indem Sie die
rechtlichen Vorgaben alle penibel einhalten.

URTEILSDIENST FUR DEN BETRIEBSRAT 3
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Betriebsratswahl | Lesezeit 2 Minuten

BAG: Kein Betriebsrat ohne Betrieb

Ein Betriebsrat kann nur in einem Betrieb im Sinne des BetrVG gewahlt und gebildet werden. Das
klingt logisch und einfach. Ist es allerdings unter Umstanden nicht. Denn durch neue Arbeitsmodelle
wie Plattformarbeit per App kommt schnell die Frage auf, ob es sich bei solchen raumlichen Ein-
heiten um einen Betrieb im Sinne des BetrVG handelt. Dariiber musste kiirzlich das Bundesarbeits-
gericht (BAG) entscheiden (28.1.2026, Az. 7 ABR 23/24).

Beschaftigte eines Lieferdienstes wollen Betriebsrat
wahlen

Der Fall: Die Beschaftigten eines Lieferdienstes hatten in den Jah-
ren 2022 und 2023 in mehreren Stadten jeweils einen Betriebsrat
gewahlt. Die Arbeitgeberin, die ihre Dienstleistungen im Bereich
der Bestellung und Lieferung von Speisen plattformbasiert anbie-
tet, focht die Betriebsratswahlen an. Und zwar mit dem Argument,
dass die Wahlen mangels des Bestehens eines Betriebs im Sinne
des BetrVG gar nicht hatten stattfinden dirfen.

Denn neben dem am Unternehmenssitz angesiedelten Personalbe-
reich bestehen bundesweit sogenannte ,Hub-Cities” (Hauptum-
schlagbasen) und sogenannte Liefergebiete (Remote-Cities). Die
Auslieferungsfahrer waren nicht an einem bestimmten physischen
Standort beschéftigt. Sie wurden den Liefergebieten (Remote-Ci-
ties) zugeordnet. lhre entsprechenden Auftrage und Anweisungen
erhielten sie fast ausschlieBlich iber die Plattform. In den Hub-Ci-
ties arbeiten neben der Geschaftsfiihrung Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer in der Verwaltung.

Landesarbeitsgerichte (LAGs) erklaren
Betriebsratswahlen fiir unwirksam

Die mit der Anfechtung beschéftigten LAGs erklarten die Betriebs-
ratswahlen fiir unwirksam. Und zwar mit der Begriindung, dass
die Liefergebiete weder Betriebe noch selbststéndige Betriebsteile
im Sinne des BetrVG seien. Gegen die entsprechenden Entschei-
dungen wehrten sich die Betriebsrate mit einer Rechtsheschwerde
vor dem BAG - allerdings ohne Erfolg.

BAG schlieBt sich der Meinung der LAGs an

Die Entscheidung: Das Gericht entschied, dass die Wahl eines
Betriebsrats zwingend eine Organisationseinheit voraussetzt, die
entweder ein Betrieb oder ein selbststandiger Betriebsteil im Sinne
des BetrVG ist. Das begriindete das Gericht damit, dass Betriebs-
rate nach § 1 BetrVG in Betrieben gewahlt werden. Als Betriebe
in diesem Sinne gelten nach § 4 Abs. 1 Satz 1 BetrVG auch selbst-
standige Betriebsteile.

Eine organisatorische Einheit sei zudem gegeben, wenn sie in
den wesentlichen personellen und sozialen Angelegenheiten von
einer einheitlichen, fiir diese Einheit bestehenden Leitung ge-
steuert wird. Dabei genligt fiir das Vorliegen eines Betriebsteils
in diesem Sinne ein MindestmaB an organisatorischer Selbststan-
digkeit gegeniiber dem Hauptbetrieb. Die Richter stellten in ihrer
Entscheidung klar, dass diese Anforderungen auch gelten, wenn
die Arbeitsverhaltnisse im Wesentlichen digital mithilfe einer App
gesteuert werden.

Hier gingen die Richter deshalb davon aus, dass es sich bei den
einzelnen Remote-Cities, also Liefergebieten, nicht um betriebs-
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ratsfahige Organisationseinheiten handelte. Denn die Zusammen-
fassung zu einem Liefergebiet mit einem eigenen Dienstplan sei
hierfir nicht ausreichend. Es fehle den Remote-Cities bereits an
einem Mindestmal3 an organisatorischer Selbststéndigkeit, das fiir
eine betriebsféhige Einheit notwendig ware.

Q@ MEIN TIPP

Frithzeitige Klarung der Betriebsratsfahigkeit
ist wichtig

Ich empfehle Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen
aus digital organisierten Unternehmen, die Betriebsrats-
fahigkeit im Zweifel friihzeitig vor anstehenden Wahlen
zu kldren. Denn Fehler bei der Bestimmung des Betriebs-
begriffs filhren immer wieder dazu, dass Betriebsrats-
wahlen angefochten werden.

> FAZIT

Auf die eigenstandige Leitung kommt es an

Die Entscheidung bestatigt die gangige Rechtsprechung.
Fiir Sie als Betriebsrat ist sie dennoch gerade jetzt, wo die
Betriebsratswahlen in den meisten Betrieben kurz bevor-
stehen, in anderen bereits durchgefiihrt wurden, wichtig.
Denn die Entscheidung bestatigt, dass die Anforderun-
gen an einen Betrieb trotz neuer Arbeitsverfahren und
Aufstellung von Unternehmen zumindest im Hinblick auf
den Betriebsbegriff des BetrVG bestehen bleiben. Klar ist
nach dieser BAG-Entscheidung, dass auch ein voll digita-
lisiertes Unternehmen eine organisatorische Leitung be-
nétigt, um ein Betrieb im Sinne des Betriebsverfassungs-
gesetzes zu sein.

INFO: Betrieb im Sinne des BetrVG

Was einen Betrieb ausmacht

Ein Betrieb ist eine organisatorische Einheit, in der eine
einheitliche Leitung die wesentlichen personellen und
sozialen Angelegenheiten steuert. Ein selbststandiger
Betrieb liegt vor, wenn eine Einheit gegeniiber dem
Hauptbetrieb iiber ein MindestmaBl an organisatori-
scher Selbststandigkeit verfiigt.




neuen Vertrags
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Anspruch auf Lohnerh6hung trotz Ablehnung eines

Gewadhrt ein Arbeitgeber nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit Neuvertragen eine Lohn-
erhéhung und verwehrt er die entsprechende Lohnerh6hung Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern mit Altvertragen, verstoBBt er gegen den arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz. Das
ist unzulassig, entschieden die Richter des Bundesarbeitsgerichts (BAG) in einer kiirzlich veréffent-
lichten Entscheidung (26.11.2026, Az. 5 AZR 239/24).

Arbeitnehmerin lehnt neuen Vertrag ab

Der Fall: Die Arbeitnehmerin war seit Januar 2015 in der Produk-
tion bei ihrem Arbeitgeber beschaftigt. Und zwar auf Grundlage
eines Arbeitsvertrags aus dem Jahr 2014. Ihr monatlicher Grund-
lohn betrug im Februar 2022 rund 2.450 € brutto.

Im Februar 2022 bot der Arbeitgeber der gesamten Belegschaft
den Abschluss eines neuen, einheitlichen Arbeitsvertrags an. Zu
diesem Zeitpunkt existierten im Betrieb viele unterschiedliche
Arbeitsvertragsmuster. Ziel des Arbeitgebers war es, die Vertrage
zu vereinheitlichen.

Die neuen Arbeitsvertrage sahen einen um 4 % hoheren Grund-
lohn vor. Zudem enthielten die Vertrage zahlreiche Neuregelun-
gen, wie z.B. zu

e Arbeitszeitkonten,

e Anordnung von Kurzarbeit,

e Zahlung eines Zuschlags fiir ausgezahlte Uberstunden,

e die Abbedingung von § 616 BGB,

e Einverstandniserklarungen zum Datenschutz sowie

e eine umfangreiche Regelung bzgl. Urlaubs- und Urlaubsab-
geltungsanspruch.

Die Arbeitnehmerin sowie 5 weitere Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer lehnten die Unterzeichnung des neuen Vertrags ab.

Arbeitgeber zahlt keine Lohnerhéhung

Der Arbeitgeber erhohte im Januar 2023 bei allen Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern, die den neuen Arbeitsvertrag unter-
schrieben hatten, den Grundlohn um 5 %. Er zahlte ihnen also
eine hohere Lohnerhéhung als im Neuvertrag vorgesehen.

Die Arbeitnehmerin, die ab Januar 2023 arbeitsunféhig erkrankt
war, profitierte nicht von der Lohnerhdhung. Der Arbeitgeber leis-
tete Entgeltfortzahlung auf Basis ihres Grundlohns. Nach Ablauf
des 6-wochigen Entgeltfortzahlungszeitraums erhielt sie anteilig
525,21 € brutto. Sie zog deshalb vor Gericht. Dort klagte sie die
Differenz zu ihrem Gehalt ein. Sie vertrat die Ansicht, dass sie ab
Januar 2023 Anspruch auf eine Erhohung ihres Grundlohns um
5 % habe. Das begriindete sie mit dem allgemeinen Gleichbe-
handlungsgrundsatz.

Dem hielt der Arbeitgeber entgegen, dass er nicht zur Zahlung des
erhéhten Lohns verpflichtet sei, da die Arbeitnehmerin mit ihrem
Altvertrag nicht mit den Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern
des Neuvertrags vergleichbar sei. Als weiteren Punkt trug der
Arbeitgeber vor, dass er ein Interesse an der Vereinheitlichung der
Arbeitsvertrage habe und mit der Lohnerhohung einen Anreiz zum
Abschluss schaffen wollte.

Arbeitnehmerin hat Anspruch auf Lohnerhéhung

Die Entscheidung: Das BAG entschied, dass die Arbeitnehmerin
einen Anspruch auf eine um ca. 5 % hohere Entgeltfortzahlung
im Krankheitsfall hat. Die Lohnerhéhung sei bei der Berechnung
der Entgeltfortzahlung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 EFZG fiir die Monate
Januar und Februar 2023 zu beriicksichtigen.

Die Richter stellten klar, dass der Arbeitgeber sie von der Lohn-
erhéhung im Januar zu Unrecht ausgenommen habe. Das begriin-
deten die Richter mit dem arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungs-
grundsatz.

Sachlicher Grund fiir den Ausschluss liegt nicht vor

Das Gericht stellte klar, dass aus seiner Sicht kein sachlicher Grund
fiir eine unterschiedliche Behandlung vorlag. Die Richter raumten
zwar ein, dass es das Ziel des Arbeitgebers gewesen sei, mit der
Lohnerhéhung einen weiteren Anreiz zur Vereinheitlichung der
Arbeitsvertrage zu setzen. Dieses Ziel rechtfertigte jedoch keine
Ungleichbehandlung.

Das begriindeten die Richter damit, dass die beglinstigten Arbeit-
nehmer durch die Lohnerhéhung keinen weiteren Beitrag zur Ver-
einheitlichung der Arbeitsbedingungen leisten kdnnen. SchlieBlich
hatten sie den neuen Arbeitsvertrag bereits unterzeichnet. Des-
halb kdnne der maBgebliche Zweck der Lohnerhéhung nicht darin
liegen, gerade dieser Gruppe einen Anreiz zu setzen.

Das Gericht stellte insoweit klar, dass eine bloBe Belohnung fiir
den Vertragsabschluss es nicht rechtfertige, andere Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer dauerhaft von einer Grundlohnerhdhung
auszuschlieBen.

= FAZIT

Lohnerh6hung nur noch mit neuem Vertrag:
Das geht nicht

Das Gericht stellte in dieser Entscheidung klar, dass,
wer eine allgemeine Lohnerhohung gewahrt, diese nicht
ohne einen entsprechenden sachlichen Grund an neue
Vertragsbedingungen kniipfen kann. Unterrichten Sie
lhre Kolleginnen und Kollegen iiber diese Entscheidung,
damit sie sich im Fall einer willkiirlichen Lohnerhéhung
auf den Gleichbehandlungsgrundsatz stiitzen und die
entsprechende Differenz einfordern kdnnen. Zumindest
sollten sie eine entsprechende Angelegenheit von einem
Fachanwalt fiir Arbeitsrecht auf RechtmaBigkeit priifen
lassen.
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gute Amtsubergabe

So sorgen Sie mit Organisation und Struktur fir eine

Die kommende reguldre Betriebsratswahl steht kurz bevor. Als noch amtierender Betriebsrat sollten
Sie die Wahlen zum Anlass nehmen, lhre Unterlagen zu sichten, Ubersichtlichkeit zu schaffen und
zu entscheiden, was vernichtet werden darf und was an das nachste Gremium libergeben werden

sollte bzw. muss.

Unterlagen sichten und sortieren

Um Ihren Nachfolgern ein mdglichst geordnetes Betriebsratshiiro
zu Uibergeben bzw. die Unterlagen gleichzeitig auch fiir sich sinn-
voll zu strukturieren, sollten Sie samtliche Informationen sichten
und sortieren.

Bei der Sortierung empfehle ich Ihnen, die Vorgange
in folgende 3 Kategorien einzuordnen:

1. laufende Vorgénge,
2. erledigte Vorgange und
3. geplante Vorhaben

Differenzieren Sie bei den laufenden Vorgéngen danach, ob es sich
um einmalige Angelegenheiten handelt, wie z. B. personelle MaB-
nahmen, Entgelt-Angelegenheiten oder arbeitsschutzrechtliche
Fragen, oder ob es um sténdige bzw. sich wiederholende Fragen
geht, wie z. B. betriebsratsinterne Angelegenheiten und Sachver-
halte, die mit den Gewerkschaften in Zusammenhang stehen, bzw.
tarifvertragliche Angelegenheiten.

Ordner mit grundsatzlichen Informationen fiir die
Nachfolger einrichten

Stellen Sie unabhdngig von diesen 3 Kategorien noch einen Ord-
ner mit wichtigen grundsatzlichen Informationen fiir die Nach-

DAS TRIFFT AUCH

,ORDNUNG IST DAS HALBE LEB
FUR EINE ERFOLGREICHE UBERGABE ZU.
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folger zusammen. Dieser sollte beispielsweise die Protokolle der
Betriebsratssitzungen und Betriebsversammlungen enthalten.
Zudem sollten Sie in den Ordner die Wahlunterlagen, Geschafts-
ordnungen sowie samtlichen wichtigen Schriftverkehr mit dem
Arbeitgeber aufnehmen.

Welche Dokumente iibergeben werden miissen

Als Betriebsrat ist es Ihre Pflicht, Ihren Nachfolgern alle aufbewah-
rungspflichtigen Unterlagen zu tibergeben.

Dabei gilt: Unterlagen miissen so lange aufbewahrt werden, wie
sie von rechtlicher Bedeutung sind. Bei Betriebsvereinbarungen
ist das z. B. die Laufzeit. Fir viele andere Schreiben gilt: Sie en-
den héufig mit der Amtszeit eines Gremiums und miissen deshalb
nicht aufbewahrt werden.

Laufzeit von Betriebsvereinbarungen notieren

Sehen Sie einen Ordner nur fir Betriebsvereinbarungen vor. Neh-
men Sie in diesem eine Ubersicht auf, in der Sie eintragen, welche
Betriebsvereinbarung wann endet.

Ubergabe an Nachfolger

Ist ein Vorgang also noch nicht abgeschlossen, ist die Angelegen-
heit an Ihre Nachfolger zu (ibergeben. Das gilt z. B. haufig fir




personelle MaBnahmen, die erst kurz vor Ablauf der Amtszeit des
Vorganger-Gremiums entschieden wurden.

Unterrichten Sie als scheidender Betriebsrat lhre Kollegen dariiber
im Zweifel umfassend. SchlieBlich werden sie diejenigen sein, die
die Sache erfolgreich zu Ende bringen missen.

Wenn Sie eine Angelegenheit noch langer
aufbewahren mochten

In der Praxis kommt es immer wieder vor, dass Dokumente aus
rechtlicher Sicht entsorgt werden kdnnen. Dennoch werden Sie bei
einigen Angelegenheiten mit dem Wegwerfen zogern.

Ich empfehle Ihnen, diese Unterlagen durchaus noch eine Zeit
lang aufzubewahren. Am besten erfassen Sie allerdings das Ab-
laufdatum der jeweiligen Angelegenheit auch in Ihrer Terminiiber-
wachung. So gerat sie nicht in Vergessenheit. Zudem kénnen Sie
sie zum gegebenen Zeitpunkt zielgerichtet entfernen.

Alternativ kdnnen Sie solche Unterlagen digitalisieren und in ei-
nem entsprechenden Ordner verwahren.

©  MEINTIPP

Aufbewahrungsfristen festlegen

Kldren Sie im Gremium, wie lange Sie welche Schrift-
stiicke grundsatzlich aufbewahren mochten. Am besten
listen Sie dazu samtliche Dokumente in alphabetischer
Reihenfolge auf und notieren neben den jeweiligen Un-
terlagen die Aufbewahrungsfrist.

Strukturierte Ablage ist wichtig

Als Betriebsrat sind Sie gut beraten, wenn Sie in lhrem Biiro
ein strukturiertes, nachvollziehbares Ablagesystem etablieren.
SchlieBlich bestehen die meisten Gremien aus mehreren Personen.
Sinnvollerweise sollten alle Mitglieder samtliche Unterlagen in-
nerhalb kurzer Zeit finden kénnen.

Was aufzubewahren ist

In der Regel sind samtliche Unterlagen, die im Sinne von § 126
Biirgerliches Gesetzbuch (BGB) schriftlich abgefasst werden miis-
sen, aufzubewahren.

Das sind z. B. die folgenden:

e Wahlakten zur Betriebsratswahl (§ 19 Wahlordnung (WO))

e Ubertragung und Widerruf von Aufgaben auf den Betriebs-
ausschuss (§ 27 Abs. 2 BetrVG) sowie auf Ausschiisse (§ 28
BetrVG) und den Gesamtbetriebsrat (§ 50 Abs. 2 BetrVG)

e die Geschaftsordnung des Betriebsrats (§ 36 BetrVG)

e Beschliisse der Einigungsstelle (§ 76 Abs. 3 Satz 4 BetrVG)

e Betriebsvereinbarungen und die dazugehdrigen Rechtsakte
(§ 77 BetrVQ)

 Widerspriiche des Betriebsrats gegen personelle MaBnah-
men wie Einstellungen, Eingruppierungen, Versetzungen und
Umgruppierungen (§ 99 BetrVG)

e Stellungnahmen nach Anhérungen zu Kiindigungen (§ 102
Abs. 2 BetrVG)

e ein eventueller Interessenausgleich und/oder Sozialplan zu
Betriebsénderungen (8§ 111, 112 BetrVG)

o samtliche Protokolle (§ 34 BetrVG)

SCHWERPUNKTTHEMA

© MEIN TIPP

Original archivieren

Ich empfehle Ihnen, diese Unterlagen stets im Original zu
archivieren. Samtliche Dokumente, die keine Schriftform
erfordern, konnen Sie auch ebenso gut einscannen und
auf dem Computer archivieren.

Geheimhaltungspflichten auch bei der Ablage wahren

Als Betriebsrat unterliegen Sie Geheimhaltungspflichten (§ 79
BetrVG). Diese gelten auch im Hinblick auf alle aufzubewahren-
den und an ein Nachfolge-Gremium zu (ibergebenen Unterlagen.

Am sichersten bewahren Sie alle physisch aufzubewahrenden
Unterlagen in abschlieBbaren Aktenschranken in Ihrem Betriebs-
ratsbiiro auf.

Empfehlen Sie lhren nachfolgenden Kolleginnen und Kollegen, lhr
System fortzufiihren.

1 ACHTUNG

Datenschutz im Blick behalten

Strukturieren Sie lhre Ablage immer auch im Hinblick
auf den Datenschutz und lhre Geheimhaltungspflichten.

Kopieren Sie nicht unnétig Unterlagen, wie z. B. Bewer-
bungsunterlagen im Zusammenhang mit einer Einstel-
lung, sondern sehen Sie diese vielmehr stets nur ein und
geben Sie das entsprechende Original an lhren Arbeitge-
ber zuriick.

So bauen Sie lhre Ablage sinnvoll auf

Legen Sie Unterlagen, die zusammengehdren bzw. miteinander in
Zusammenhang stehen, auch zusammen ab.

Am besten sortieren Sie sie — wie bereits eingangs erwahnt —nach
Vorgangen. Erstellen Sie zudem einen Aktenplan. Diesen kénnen
Sie dann als eine Art Inhaltsverzeichnis in den Aktenschrank hén-
gen. So wissen lhre amtierenden Kollegen und spéater auch lhre
neuen Kollegen auf einen Blick, was sie wo finden.

Was Sie wo am besten aufbewahren

Bauen Sie lhr Ablagesystem so auf, dass es zu Ihrem Arbeitsall-
tag passt. Geben Sie das von lhnen erarbeitete System auch mit
einer entsprechenden Einweisung an Ihre Nachfolger weiter. Die
werden froh sein, wenn sie ein strukturiertes Biiro iibernehmen
kénnen. Sortieren Sie lhre Unterlagen grundsatzlich nach den fol-
genden 3 Kriterien: Unterlagen zu laufenden Angelegenheiten,
Nachschlagewerke bzw. -unterlagen, Archivunterlagen.

Auf Unterlagen zu laufenden Angelegenheiten miissen Sie standig
zurlickgreifen. Bewahren Sie diese deshalb in extra daflir angeleg-
ten Ordnern gut sichtbar auf einem Regal oder in einem abschlieB3-
baren Schrank auf. Fallen in einer Sache standig neue Schreiben
an, eignet sich oft auch eine Loseblattablage. Diese sollte aller-
dings durch eine farbliche Kennung bzw. entsprechende Aufkleber
eindeutig klarstellen, um welche Angelegenheit es sich handelt.
Nur so kénnen sich alle Kollegen schnell einen Uberblick iiber den
Sachverhalt verschaffen.

URTEILSDIENST FUR DEN BETRIEBSRAT 7



AKTUELLE RECHTSPRECHUNG FUR DEN BETRIEBSRAT

Zugang | Lesezeit 2 Minuten

zugegangen?

Per Einwurf-Einschreiben: Ist die Kiindigung

Mochte Ihr Arbeitgeber bzw. lhre Arbeitgeberin eine Kollegin oder einen Kollegen, die/der nicht
im Betrieb anwesend ist, zu einem Gesprach zum betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM)
einladen oder auch fiir eine Kiindigung erreichen, senden viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber
ihre Anliegen per Einwurf-Einschreiben. Denn mit dem von der Post ausgestellten Auslieferungs-
beleg konnten die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber im Zweifel den Zugang und das Einhalten
entsprechender Fristen beweisen. Denn ein Auslieferungsbeleg begriindete den Anscheinsbeweis
des Zugangs bei dem Kollegen bzw. der Kollegin. Doch diese Rechtsprechung steht seit Neuestem
auf der Kippe, wie eine Entscheidung des Landesarbeitsgerichts (LAG) Hamburg zeigt (14.7.2025,

Az. 4 SLa 26/24).

Kiindigung wegen Krankheit

Der Fall: Ein Arbeitnehmer war seit dem Jahr 2020 immer wieder
arbeitsunfahig. Der Arbeitgeber lud ihn deshalb im Oktober 2023
per Einwurf-Einschreiben zum BEM ein. Darauf reagierte der Be-
schaftigte allerdings nicht. Deshalb kiindigte ihm der Arbeitgeber
im Dezember 2023 fristgemal.

Arbeitnehmer wehrt sich gegen Kiindigung

Der Arbeitnehmer war mit der Kiindigung nicht einverstanden. Er
klagte deshalb dagegen. Er war der Ansicht, dass diese u. a. des-
halb unwirksam sei, weil der Arbeitgeber ihn zuvor zum BEM hatte
einladen miissen. Das Schreiben vom Oktober 2023 habe er nicht
erhalten. Der Arbeitgeber sah es anders. Er war der Ansicht, dass
der Arbeitnehmer das Schreiben erhalten hatte. Zum Nachweis des
Zugangs des Schreibens legte er seinen Einlieferungsbeleg und
den Auslieferungsbeleg der Post vor.

Zugang nicht nachgewiesen

Die Entscheidung: Das Gericht entschied, dass die Krankheitszei-
ten des Arbeitnehmers grundsatzlich eine Kiindigung rechtfertigen
wiirden. Voraussetzung dafiir sei allerdings, dass der Arbeitgeber
zuvor ordnungsgemal ein BEM angeboten habe. Den Nachweis
dafiir hielt das Gericht hier nicht fiir gegeben mit der Begriindung,
dass der vorgelegte Auslieferungsbeleg nicht ausreiche, um den
Zugang der Einladung beim Mitarbeiter zu beweisen.

Rechtsprechung wegen Digitalisierung geandert

Das Gericht hat diese Entscheidung entgegen der gangigen Recht-
sprechung getroffen. Denn nach der friiheren Rechtsprechung
begriindete der Auslieferungsbeleg den Anscheinsbeweis des Zu-
gangs beim Beschaftigten. Die Anderung begriindete das Gericht
damit, dass die bisherige Rechtsprechung noch auf einem Verfah-
ren beruhe, bei dem der Angestellte der Post den Auslieferungs-
beleg Uber die Zustellung eines Einwurf-Einschreibens auf Papier
erstellte. Das hingegen inzwischen genutzte digitale Verfahren per
Scan sei deutlich fehleranfélliger. SchlieBlich kdnne der Postbe-
schaftigte hierbei neben dem Einwurf-Einschreiben noch andere
Sendungen in der Hand halten. Das erhéhe die Gefahr eines Ein-
wurfs in den falschen Briefkasten.

Kein Beweis, dass Schreiben eingeworfen wurde

Als weiteres Argument stiitzte sich das Gericht darauf, dass sich
dem Auslieferungsbeleg nicht entnehmen lieBe, ob das Schreiben
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in den Briefkasten eingeworfen oder dem Empfanger iibergeben
wurde, und zu welcher Uhrzeit dies geschehen sein soll. Das fiihre
dazu, dass der Empfanger kaum die Maéglichkeit habe, den An-
scheinsbeweis der Zustellung zu erschittern.

All diese Aspekte fiihrten dazu, dass das Gericht davon ausging,
dass der Arbeitgeber den Beschaftigten nicht zum BEM eingela-
den hatte. Die Kiindigung war deshalb unwirksam.

lhre Rolle als Betriebsrat

Als Betriebsrat sind Sie vor jeder Kiindigung anzuhoren (§ 102
BetrVG). Die Zustellung einer solchen sowie u. U. die Sicherstel-
lung des Zugangs regelt lhr Arbeitgeber allein. Sollte eine Kollegin
oder ein Kollege eine Kiindigung von Ihrem Arbeitgeber oder lhrer
Arbeitgeberin erhalten, sollten Sie ihr/ihm mit Rat zur Seite ste-
hen. Fragen Sie die Betroffene/den Betroffenen, wie sie/er von der
Kiindigung Kenntnis erhalten hat bzw. wie diese zugestellt wurde.

Sollte die Kollegin/der Kollege ein Einwurf-Einschreiben erhalten
haben, machen Sie sie/ihn auf die neue Rechtsprechung aufmerk-
sam.

> FAZIT

Der Anscheinsbeweis beim Einwurf-
Einschreiben steht zumindest infrage

Sollte es im Gesprach zwischen lhnen und Ihrem Arbeit-
geber um die Zustellung eines Schreibens an einen Kol-
legen gehen, empfehlen Sie eine personliche Zustellung
gegen Quittung oder eine Zustellung per Boten.

E 130 Abs. 1 BGB

Wirksamwerden der Willenserklarung gegeniiber
Abwesenden

(1) Eine Willenserklarung, die einem anderen gegeniiber
abzugeben ist, wird, wenn sie in dessen Abwesenheit ab-
gegeben wird, in dem Zeitpunkt wirksam, in welchem sie
ihm zugeht. Sie wird nicht wirksam, wenn dem anderen
vorher oder gleichzeitig ein Widerruf zugeht.




Elternzeit | Lesezeit 1 Minute

Frage:
Kiirzlich kam eine Kollegin auf uns zu. Sie mochte Elternzeit bean-

tragen, aber wahrend der Elternzeit in Teilzeit in unserem Betrieb
arbeiten. Was muss sie beachten?

Antwort: Elternzeit rechtzeitig beantragen

Ihre Kollegin muss ihren Antrag auf Elternzeit spatestens 7 Wochen
vor dem gewlinschten Beginn der Elternzeit bei Ihrem Arbeitgeber
einreichen. Dabei muss sich lhre Kollegin nach § 16 Bundeseltern-
geld- und Elternzeitgesetz (BEEG) fiir einen Zeitraum von 2 Jahren
verbindlich festlegen, wie sie die Elternzeit ausgestalten mochte.
Es ist dabei grundsatzlich zulassig, die Elternzeit in Zeitabschnitte
aufzuteilen. Eine Verteilung auf mehr als 3 Zeitabschnitte ist mit
Zustimmung des Arbeitgebers mdglich.

Textform reicht aus

Bis vor Kurzem musste der Antrag auf Elternzeit schriftlich gestellt
werden. Das hat sich mit dem Birokratieentlastungsgesetz IV ge-
andert. Inzwischen ist die Schriftform nicht mehr vorgeschrieben.
Es reicht die Textform. Das heiBt: Ihre Kollegin kann den Antrag
auch per Mail stellen. Voraussetzung ist, dass das Kind, fiir das
sie die Elternzeit beantragt, nach dem 30.4.2025 geboren wurde.

Ihr Arbeitgeber ist grundsétzlich verpflichtet, Ihrer Kollegin die El-
ternzeit zu bestatigen. Das regelt § 16 Abs. 1 Satz 8 BEEG.

Urlaub | Lesezeit 1 Minute

genommen hat?

Frage:

Eine Kollegin hat im vergangenen Jahr 11 Tage zu viel Urlaub ge-
nommen. Da ihr das selbst zu viel erschien, hatte sie mehrfach
nachgefragt, ob die Anzahl der Tage korrekt ist. Das wurde von der
Personalabteilung in jedem Fall bestatigt. Zudem ist der Dienst-
plan freigegeben worden. Nachdem sie ihren Urlaub genommen
hatte, ist allerdings aufgefallen, dass die entsprechende Aussage
falsch war. Die Tage standen ihr zumindest nicht alle zu. Unser
Arbeitgeber will die zu viel genommenen Tage jetzt in Minusstun-
den umwandeln, die sie dann abarbeiten kann. Ist das rechtlich in
Ordnung?

Antwort: Riickforderung wahrscheinlich nicht méglich

Genehmigt ein Arbeitgeber zu viel Urlaub, kann er mdglicherweise
zu viel gezahltes Entgelt grundsatzlich nicht zuriickfordern bzw.
nicht vom Lohn abziehen. Denn es besteht das Riickforderungs-
verbot. Beschaftigte miissen Urlaub i. d. R. nicht nacharbeiten.
Zudem ist auch ein Anrechnen der entsprechenden Tage auf das

IHRE FRAGEN AUS DER PRAXIS

Was muss unsere Kollegin im Hinblick auf einen
Elternzeit-Antrag bericksichtigen?

Teilzeit-Tatigkeit wahrend der Elternzeit

Es ist grundsétzlich méglich, wahrend der Elternzeit bis zu 32 Stun-
den pro Woche zu arbeiten. Auch die Teilzeit-Tatigkeit wahrend der
Elternzeit muss beantragt werden. Es gelten die gleichen Fristen
wie flir den Elternzeit-Antrag. Zudem kann Ihre Kollegin auch die
Teilzeit-Tatigkeit nun in Textform, also per Mail beantragen.

Empfehlen Sie lhrer Kollegin, die Antrége in einem Dokument zu
formulieren. Im Hinblick auf die Teilzeit-Tatigkeit sollte die Kol-
legin sich im Antrag gleich dazu auBern, wann die Teilzeitarbeit
beginnen soll, in welchem Umfang sie tétig sein will und wie die
Arbeitszeit verteilt werden soll.

@ ACHTUNG

Ablehnung nur aus betrieblichen Griinden

Ihr Arbeitgeber darf den Antrag auf Teilzeit wahrend der
Elternzeit nur aus dringenden betrieblichen Griinden ab-
lehnen. Eine pauschale Ablehnung reicht dabei nicht. lhr
Arbeitgeber miisste eine konkrete Begriindung liefern.
Auch fiir eine entsprechende Ablehnung reicht inzwi-
schen die Textform.

Was passiert, wenn eine Kollegin zu viel Urlaub

nachste Jahr nicht zulassig. Eine Riickforderung ist nur in Ausnah-
mefallen moglich. Und zwar i. d. R. nur, wenn Arglist im Spiel ist
oder wenn ein anwendbarer Tarifvertrag eine entsprechende Re-
gel vorsieht. Arglist scheint in lhrem Fall ausgeschlossen werden
zu konnen, da die Beschaftigte nach lhrer Schilderung mehrfach
nachgefragt hatte. Sie sollte jetzt jedoch noch einmal priifen las-
sen, ob ein anwendbarer Tarifvertrag eine insoweit vom Gesetz
abweichende, wirksame Regelung vorsieht. Andernfalls sollte Ihre
Kollegin darauf bestehen, dass der Arbeitgeber in der Angelegen-
heit das Risiko tragt.

@) ADIUVA IMPULS

Haben auch Sie Fragen zu Angelegenheiten aus lhrem Be-

triebsratsalltag? Dann setzen Sie sich gerne mit mir iiber
becker@adiuva.de in Verbindung. Ich freue mich, wenn
ich Sie unterstiitzen kann.
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Compliance | Lesezeit 2 Minuten

Kliindigung unwirksam

Betriebsrat offnet Brief mit vertraulichem Hinweis:

Das Arbeitsgericht Heilbronn musste in einer kiirzlich veroffentlichten Entscheidung dariiber
entscheiden, ob die Kiindigung eines Betriebsratsvorsitzenden gerechtfertigt ist (13.6.2025,
Az. 7 BV 3/24). Der Anlass fiir die Kiindigung war, dass der Betriebsrat einen vertraulichen Hinweis

aus einem Compliance-Briefkasten gedffnet hatte.

Betriebsrat nimmt Brief aus Compliance-Briefkasten

Der Fall: Der Betriebsratsvorsitzende im gemeinsamen Betrieb
zweier Unternehmen hatte einen Hinweisbrief aus dem Compli-
ance-Briefkasten entnommen. Er besal3 einen Zweitschlissel fir
den Briefkasten, um den Briefkasten regelmaBig zu leeren. Aller-
dings war es seine Pflicht, die Inhalte an die zustdndige Compli-
ance-Stelle weiterzuleiten.

Als er Anfang August eine Meldung vorfand, fragte er telefonisch
beim Gesamtbetriebsrat nach, wie er verfahren solle. Was die bei-
den in diesem Telefongespréach besprachen, blieb bis zum Schluss
umstritten.

Betriebsrat 6ffnete Umschlag

Einige Tage, nachdem der Betriebsratsvorsitzende den Hinweis-
brief aus dem Compliance-Briefkasten entnommen hatte, 6ffnete
der Betriebsrat den verschlossenen Umschlag. Erst danach steckte
er die Unterlagen in einen neuen Umschlag und gab sie in die
interne Post. Kurze Zeit spater erhielt der Betriebsratsvorsitzende
allerdings von der Compliance-Beauftragten eine E-Mail. In dieser
wies sie ihn ausdriicklich darauf hin, dass er die entsprechenden
Briefe nicht 6ffnen diirfe. Dariiber hinaus stellte sich heraus, dass
die Hinweisgeberin den Brief bereits vor 3 Wochen eingeworfen
hatte. Der Betriebsrat hatte den Briefkasten offensichtlich nicht
haufig genug geleert; jedenfalls diesen Brief nicht zligig weiter-
geleitet.

Arbeitgeber will Zustimmung ersetzen lassen

Der Hinweis betraf den Betriebsratsvorsitzenden. Deshalb wurde
dieser zur Stellungnahme in der Angelegenheit aufgefordert. Pa-
rallel dazu beantragte der Arbeitgeber beim Betriebsrat die Zu-
stimmung zu einer auBerordentlichen Kiindigung. Der Betriebsrat
weigerte sich jedoch, diese zu erteilen.

Deshalb zog der Arbeitgeber vor das Arbeitsgericht, um die Zu-
stimmung gerichtlich ersetzen zu lassen. Hilfsweise beantragte
der Arbeitgeber den Ausschluss des Betriebsratsvorsitzenden aus
dem Gremium — allerdings beides ohne Erfolg.

Fristlose Kiindigung nicht gerechtfertigt

Die Entscheidung: Das Gericht entschied, dass eine auBerordent-
liche Kiindigung hier trotz vorliegender Pflichtverletzungen nicht
gerechtfertigt sei. In ihrer Begriindung gingen die Richter zunachst
darauf ein, dass das Offnen des Umschlags ein Straftatbestand
sein kénne. Denn durch das Offnen habe der Betriebsratsvorsit-
zende das Briefgeheimnis verletzt. Das Gericht stellte klar, dass ein
solches Verhalten grundsatzlich ein VerstoB gegen arbeitsvertrag-
liche Riicksichtnahmepflichten darstelle. Dariiber hinaus sah das
Gericht auch die verspatete Meldung kritisch.
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Nach einer Abwagung der Gesamtumsténde kam das Gericht al-
lerdings zu dem Ergebnis, dass eine auBerordentliche Kiindigung
im konkreten Fall nicht gerechtfertigt sei. Dafiir sprach nach Mei-
nung des Gerichts, dass dem Arbeitgeber die Weiterbeschaftigung
bis zum Ende der fiktiven Kiindigungsfrist zumutbar sei.

Ausschluss nicht gerechtfertigt

Das Gericht lehnte zudem den Ausschluss des Betriebsratsvor-
sitzenden aus dem Betriebsrat ab. Das Gericht begriindete seine
Entscheidung damit, dass der Betriebsrat durch sein fehlerhaftes
Verhalten keine gesetzlichen Pflichten im Sinne des BetrVG so gra-
vierend verletzt habe, dass ein Ausschluss gerechtfertigt ware.

= FAZIT

Setzen Sie sich fiir klare Compliance-
Regelungen ein

Das Thema Compliance erhalt in den Betrieben einen im-
mer hoheren Stellenwert. Es bedeutet, dass das Unter-
nehmen alle geltenden Gesetze, Vorschriften und inter-
nen Regelungen einhalt. Dieser Fall hier fiihrt Ihnen klar
vor Augen, wie wichtig es ist, sich compliant zu verhal-
ten. Damit das allen méglich ist, benétigen lhre Kollegen
und auch Sie als Betriebsrat klare Regeln zum Umgang
und zur Vorgehensweise bei Compliance-Fallen. Falls es
solche Regeln in Ihrem Betrieb nicht gibt, sprechen Sie
Ihren Arbeitgeber bzw. lhrer Arbeitgeberin darauf an.




Dienstplangestaltung

MUSTER-BETRIEBSVEREINBARUNG

Muster-Betriebsvereinbarung: Grundsatze der

Als Betriebsrat haben Sie bei der Arbeitszeit umfangreiche Mitbestimmungsrechte. lhr Mitbestim-
mungsrecht hinsichtlich der zeitlichen Lage der Arbeitszeit ist in § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG geregelt.
Unter dieses féllt u. a. die Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage. Darunter féllt
auch die Gestaltung des Dienstplans. Mit einem Dienstplan koordiniert Ihr Arbeitgeber bzw. Ihre
Arbeitgeberin die Arbeit der Beschaftigten so, dass zu allen Tageszeiten zumindest die erforderli-
che Zahl an Arbeitskraften im Betrieb tatig ist. Das klingt einfach - fiihrt in der Praxis aber immer
wieder zu Streit. Worauf Sie als Betriebsrat hier besonders achten sollten, lesen Sie im Folgenden.

Muster-Betriebsvereinbarung: Dienstplangestaltung

Zwischen dem Betriebsrat der ... (Name des Unternehmens) und der Geschaftsfiihrung der ... (Name des Unternehmens) wird die folgende Be-

triebsvereinbarung zur Gestaltung der Dienstplane vereinbart:

§ 1 Geltungsbereich

Diese Betriebsvereinbarung gilt fiir alle Beschéaftigten der ... (Name
des Unternehmens).

§ 2 Zweck der Vereinbarung

Die Gestaltung der Dienstplane nach dieser Vereinbarung soll dafir
sorgen, dass kein Arbeitnehmer und keine Arbeitnehmerin bei der Ein-
teilung zu den Diensten benachteiligt wird. Zudem sollten die Dienst-
plane so friihzeitig wie mdglich erstellt werden kdnnen.

§ 3 Grundsatze der Planung der Dienste

1. Fiir den Bereich ... werden Wochendienstplane erstellt
Die Wochendienstplane miissen den jeweiligen Mitarbeitern
jeden Mittwoch vor Inkrafttreten durch Aushang bekanntgegeben
werden. Fiir den Fall einer notwendigen Veranderung der Wo-
chendienstplane soll die Veranderung den betroffenen Mitarbei-
tern mindestens 4 Tage vor aktuellem Dienstbeginn mitgeteilt
werden. Bei Abwesenheit eines Mitarbeiters (Krankheit/Urlaub)
hat dieser sich eigeninitiativ vorher tber seine jeweiligen Dienste
zu informieren. Der vorab erstellte Dienstplan ist grundsatzlich
4 Tage vor Inkrafttreten mit Anfangs- und Endzeiten versehen
auszuhangen. Kurzfristige Anderungen wegen der Krankheit
von Mitarbeitern bleiben allerdings méglich. Dabei ist stets die
mildeste Losung fiir alle Beteiligten zu suchen.

2. Firr die Bereiche ... werden Monatsdienstplane erstellt
Im Falle der Veranderung der Monatsdienstplane soll diese Ver-
anderung den betroffenen Mitarbeitern mindestens 4 Tage vor
aktuellem Dienstbeginn mitgeteilt werden. Bei Abwesenheit eines
Mitarbeiters (Urlaubsriickkehr/Krankheit) hat dieser sich selbst
vorher Uber seinen Dienstplan zu erkundigen. Der vorab erstellte
Dienstplan ist grundsatzlich 4 Tage vor Inkrafttreten dokumenten-
echt und mit Anfangs- und Endzeiten versehen auszuhandigen.
Kurzfristige Anderungen wegen Krankheit von Mitarbeitern blei-
ben maglich. Dabei ist stets die beste Losung fiir alle Beteiligten
zu suchen.

Sowohl im Hinblick auf die Wochen- als auch auf die Monats-
dienstplane diirfen die jeweiligen Beschaftigten Wiinsche im
Hinblick auf die Schichten auBern. Der Arbeitgeber ist jedoch
verpflichtet, die Schichten unter Beriicksichtigung des Gleichbe-
handlungsgrundsatzes zu belegen.

3. Anderungen des Dienstplans durch betroffene Arbeitnehmer
Tausch von Arbeitszeiten oder Tausch von Arbeit und Freizeit ist

Zu finden unter www.adiuva.de unter Eingabe des Titels im Suchfeld

moglich, wenn der Abteilungsleiter dem vorher schriftlich zu-
gestimmt hat, die Anderung auf dem Dienstplan vermerkt wurde
und der Mitarbeiter die Arbeiten ausfiihren kann.

4. Uberstunden entstehen, wenn die gesetzliche Mehrarbeit auf
Anordnung des Arbeitgebers erfolgt. Der Arbeitgeber hat den
Betriebsrat nach § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG zu beteiligen, bevor er
Uberstunden anordnet. Uberstunden sind so weit es geht zu ver-
meiden und miissen innerhalb von 3 Monaten nach Entstehung
in Freizeit abgegolten werden. Dies ist bei der Dienstplanerstel-
lung zu berticksichtigen.

§ 4 Pausen

Alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen verpflichten sich, in ihren
Diensten die gesetzlichen Pausen einzuhalten. Die Pausenzeiten sind
in der Betriebsvereinbarung , Arbeitszeit” festgelegt. Diese kann im
Intranet oder auch beim Betriebsrat eingesehen werden.

§ 5 Ruhezeiten

Die Ruhezeiten sind nach Beendigung der taglichen Arbeitszeit ent-
sprechend § 5 ArbZG einzuhalten.

§ 6 Salvatorische Klausel

Sollten sich einzelne Regelungen dieser Betriebsvereinbarung als
unwirksam erweisen, wird dadurch die Wirksamkeit der tibrigen
Regelungen nicht beriihrt. Anstelle der unwirksamen Regelung ist eine
neue wirksame Regelung zu setzen, welche dem Sinn und Zweck der
urspriinglichen, unwirksamen Regelung mdglichst nahekommt.

§ 7 Inkrafttreten, Kiindigung, Nachwirkung

Diese Betriebsvereinbarung tritt am ... in Kraft und endet am ...
Sie kann von beiden Vertragsparteien mit einer Frist von 3 Monaten
gekiindigt werden. Nach einer Kiindigung gelten die Regelungen so
lange fort, bis eine neue Betriebsvereinbarung zur Dienstplangestal-
tung abgeschlossen ist.

Ort, Datum
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Muster-Betriebsvereinbarung: Dienstplanregelung



Zwischen dem Betriebsrat der ... (Name des Unternehmens) und der Geschäftsführung der … (Name des Unternehmens) wird die folgende Betriebsvereinbarung zur Gestaltung der Dienstpläne vereinbart:



§ 1 Geltungsbereich

Diese Betriebsvereinbarung gilt für alle Beschäftigten der … (Name des Unternehmens).



§ 2 Zweck der Vereinbarung

Die Gestaltung der Dienstpläne nach dieser Vereinbarung soll dafür sorgen, dass kein Arbeitnehmer und keine Arbeitnehmerin bei der Einteilung zu den Diensten benachteiligt wird. Zudem sollten die Dienstpläne so frühzeitig wie möglich erstellt werden können. Dadurch soll sichergestellt werden, dass den Beschäftigten die bestmögliche Vereinbarkeit von Arbeit und Beruf ermöglicht wird.



§ 3 Grundsätze der Planung der Dienste

1. Für den Bereich … werden Wochendienstpläne erstellt

Die Wochendienstpläne müssen den jeweiligen Mitarbeitern jeden Mittwoch vor Inkrafttreten durch Aushang bekanntgegeben werden. Für den Fall einer notwendigen Veränderung der Wochendienstpläne soll die Veränderung den betroffenen Mitarbeitern mindestens 4 Tage vor aktuellem Dienstbeginn mitgeteilt werden. Bei Abwesenheit eines Mitarbeiters (Krankheit/Urlaub) hat dieser sich eigeninitiativ vorher über seine jeweiligen Dienste zu informieren.

Der vorab erstellte Dienstplan ist grundsätzlich 4 Tage vor Inkrafttreten mit Anfangs-und Endzeiten versehen auszuhängen. Kurzfristige Änderungen wegen der Krankheit von Mitarbeitern bleiben allerdings möglich. Dabei ist stets die mildeste Lösung für alle Beteiligten zu suchen.



2. Für die Bereiche … werden Monatsdienstpläne erstellt

Im Falle der Veränderung der Monatsdienstpläne soll diese Veränderung den betroffenen Mitarbeitern mindestens 4 Tage vor aktuellem Dienstbeginn mitgeteilt werden. Bei Abwesenheit eines Mitarbeiters (Urlaubsrückkehr/Krankheit) hat dieser sich selbst vorher über seinen Dienstplan zu erkundigen. Der vorab erstellte Dienstplan ist grundsätzlich 4 Tage vor Inkrafttreten dokumentenecht und mit Anfangs- und Endzeiten versehen auszuhändigen. Kurzfristige Änderungen wegen Krankheit von Mitarbeitern bleiben möglich. Dabei ist stets die beste Lösung für alle Beteiligten zu suchen.

Sowohl im Hinblick auf die Wochen- als auch auf die Monatsdienstpläne dürfen die jeweiligen Beschäftigten Wünsche im Hinblick auf die Schichten äußern. Der Arbeitgeber ist jedoch verpflichtet, die Schichten unter Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgrundsatzes zu belegen 



3. Änderungen des Dienstplans durch betroffene Arbeitnehmer (Tausch von Arbeitszeiten oder Tausch von Arbeit und Freizeit) ist möglich, wenn der entsprechende Abteilungsleiter dem vorher schriftlich zugestimmt hat, die Änderung entsprechend auf dem Dienstplan vermerkt wurde und die fachliche Qualifikation der Mitarbeiter untereinander vergleichbar ist.

4. Überstunden entstehen, wenn die gesetzliche Mehrarbeit auf Anordnung des Arbeitgebers erfolgt. Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat nach § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG zu beteiligen, bevor er Überstunden anordnet. Überstunden sind soweit es geht zu vermeiden und müssen innerhalb von 3 Monaten nach Entstehung in Freizeit abgegolten werden. Dies ist bei der Dienstplanerstellung zu berücksichtigen.



§ 4 Pausen 

Alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen verpflichten sich, in ihren Diensten die gesetzlichen Pausen einzuhalten. Die Pausenzeiten sind in der Betriebsvereinbarung „Arbeitszeit“ festgelegt. Diese kann im Intranet oder auch beim Betriebsrat eingesehen werden.



§ 5 Ruhezeiten

Die Ruhezeiten sind nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit entsprechend § 5 ArbZG einzuhalten. 



§ 6 Salvatorische Klausel

Sollten sich einzelne Regelungen dieser Betriebsvereinbarung als unwirksam erweisen, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Regelung ist eine neue wirksame Regelung zu setzen, welche dem Sinn und Zweck der ursprünglichen, unwirksamen Regelung möglichst nahekommt.



§ 7 Inkrafttreten, Kündigung, Nachwirkung

Diese Betriebsvereinbarung tritt am … in Kraft und endet am … Sie kann von beiden Vertragsparteien mit einer Frist von 3 Monaten gekündigt werden.

Nach einer Kündigung sind unverzüglich Verhandlungen über den Abschluss einer neuen Betriebsvereinbarung zu diesem Thema aufzunehmen. Die Regelungen gelten so lange fort, bis eine neue Betriebsvereinbarung zur Dienstplangestaltung abgeschlossen ist.



Ort, Datum, Unterschriften 
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AKTUELLE RECHTSPRECHUNG FUR DEN BETRIEBSRAT

Betriebsratswahl | Lesezeit 1 Minute

Betrieb

Gekundigte Betriebsratin hat weiterhin Zugang zum

Ist einem Kollegen oder einer Kollegin kurz vor der Betriebsratswahl gekiindigt worden und hat
der/die Betroffene sich mit einer Kiindigungsschutzklage gegen die Kiindigung gewehrt, ist er oder
sie grundsatzlich weiter in den Betriebsrat wahlbar. Damit auch solche Wahlbewerber eine Chance
haben, Wahlwerbung zu machen, ist lhr Arbeitgeber verpflichtet, ihnen Zugang zum Betrieb zu ge-
wahren. Das hat das Arbeitsgericht Niirnberg entschieden (15.1.2026, Az. 9 BVGa 3/26).

Arbeitgeber kiindigt Betriebsratin

Der Fall: Ein Arbeitgeber kiindigte das Beschaftigungsverhaltnis
mit einer Betriebsratin fristlos, nachdem er die notwendige Zu-
stimmung des Gremiums zur Kiindigung erhalten hatte. Gegen die
Kiindigung wehrte sich die betroffene Arbeitnehmerin mit einer
Kiindigungsschutzklage. Uber diese ist bis dato noch nicht ent-
schieden worden. Sie ist vielmehr Gegenstand eines weiteren
laufenden Verfahrens. AuBerdem beantragte sie in dem hier vor-
liegenden Eilverfahren, den Betrieb bis zur Betriebsratswahl im
Mérz 2026 wieder betreten zu diirfen. Zudem forderte sie in dem
Verfahren, wieder Zugang zum E-Mail-Server sowie zu den elekt-
ronischen Kommunikationsplattformen zu erhalten.

Arbeitnehmerin erhilt zeitlich befristet Zugang

Die Entscheidung: Das Gericht gab dem Antrag teilweise statt.
Es verpflichtete den Arbeitgeber, der Arbeitnehmerin bis zum

Service-Tipp: Onlinebereich

5.3.2026 werktags jeweils in der Zeit von 11 bis 14 Uhr Zugang
zum Werksgeldande zu gewahren.

Das begriindete das Gericht damit, dass auch gekiindigte Arbeit-
nehmer, die Kiindigungsschutzklage erhoben haben, weiterhin
zum Betriebsrat wahlbar sind. Um auch solchen Bewerbern die
Madglichkeit zu Wahlwerbung zu geben, miissen sie zumindest
zeitweise Zutritt zum Betrieb haben.

Den Anspruch hinsichtlich eines Zugangs zu den Kommunikations-
kanalen wies das Gericht jedoch ab.

Gekiindigte, die Kiindigungsschutzklage erheben,
sind weiter wahlbar

Die Entscheidung bestatigt, dass gekiindigte Betriebsratsmitglie-
der, die Kiindigungsschutzklage erhoben haben, bis zur Rechts-
kraft der Entscheidung wahlbar bleiben.
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lhr leistungsstarkes Wissensportal
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